
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 08/2019                                                            Gettorf 17.04.2019 
 
 

S i t z u n g s t e r m i n e  
 

Tag / Uhrzeit Gremium Sitzungsort Seite 

Mittwoch, 24.04.2019 
- 17.30 Uhr - 

Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Lindau 

Lindenkrug 
Dorfstraße 46, 24214 Großkönigsförde 

2 

Montag, 29.04.2019 
- 19.30 Uhr - 

Ausschuss für Soziales, Jugend und Kultur 
der Gemeinde Lindau 

Dörpshus 
Raiffeisenstraße 25 a, 24214 Lindau 

3 

Montag, 29.04.2019 
- 19.30 Uhr - 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Schinkel 

Redderkrog 
Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 

4 

Donnerstag, 02.05.2019 
- 19.00 Uhr - 

Bau-, Wege- und Umweltausschuss 
der Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

5 

Donnerstag, 09.05.2019 
- 19.00 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 

6 

 
 
 
 
 

Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 

 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr findet der 

Dörpsmarkt 

vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 
 
 
 
 
 

 
Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld  

erscheint am 
Donnerstag, dem 2. Mai 2019. 
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 12.04.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Lindau 
 

Mittwoch, 24.04.2019, 17:30 Uhr, 
 

Lindenkrug, Dorfstraße 46, 24214 Lindau OT Großkönigsförde 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 17.10.2018  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Anlegung von Blühflächen im Gemeindegebiet  

   

 5. Pflege des Ehrenmals in Revensdorf  

   

 6. Erörterung über den möglichen Beitritt zur Klimaschutzagentur des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde 

 

   

 7. Allgemeine Wegeunterhaltungsmaßnahmen  

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
 
  



Nr. 08/2019                                                                                                                                            Seite 3  
 

Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 16.04.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Jugend und Kultur der Gemeinde Lindau 
 

Montag, 29.04.2019, 19:30 Uhr, 
 

Dörpshus, Raiffeisenstraße 25 a, 24214 Lindau 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.03.2019  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Dörpsmobil  

   

 5. Entwicklungsziele des NOK-Erlebnisortes Lindau, OT Großkönigs-
förde 

 

   

 6. Sachstand Kinderspielplätze in der Gemeinde Lindau  

   

 
gez. - Vorsitzende -  

Für die Richtigkeit:  
 
U. Schwauna 
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Gemeinde Schinkel 24214 Gettorf, den 12.04.2019 
- Die Bürgermeisterin - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Schinkel 
 

Montag, 29.04.2019, 19:30 Uhr, 
 

Redderkrog, Hauptstraße 14, 24214 Schinkel 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 31.01.2019  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Vorstellung der TING Projekt Gruppe  

   

 6. Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010,  
hier: Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Landesverordnung 

 

   

 7. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 5 - Roggenrader Weg -  
der Gemeinde Schinkel 

 

   

 8. Festlegung über einen Standort der Ladesäule für PKW  

   

 9. Vorstellung des Konzeptes der SH-Netz hinsichtlich E-Bikes  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Bauantrag für den Neubau eines landwirtschaftlichen Betriebsgebäudes  

   

 3. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 - 
Meiereikoppel 2 - der Gemeinde Schinkel 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 16.04.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bau-, Wege- und Umweltausschusses der Gemeinde Osdorf 
 

Donnerstag, 02.05.2019, 19:00 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.03.2019  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Fortschreibung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010, 
hier: Beteiligungsverfahren zum Entwurf der Landesverordnung 

 

   

 6. Renaturierung der Kiesabbaufläche in der Gemeinde Osdorf  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 9, 
1. Änderung - Hauptstraße - Schmiederedder - der Gemeinde Osdorf 

 

   

 3. Antrag auf Änderung der Erschließungsplanung im Bereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 12 - Augustenhof/Gettorfer Straße - der Gemeinde Osdorf 

 

   

 4. Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 7 
- Gildeweg - der Gemeinde Osdorf 

 

   

 
gez. - Vorsitzender -  

Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 16.04.2019 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Einwohnerversammlung der Gemeinde Felm  
 

Donnerstag, 09.05.2019, 19:00 Uhr, 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 

 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Felm,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Anträge zur Tagesordnung  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 3.2. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 4. Dörpsmobil - Eventueller Beitritt zum Verein „Dörpsmobil im Wohld e.V.“ 
Als Gastreferenten sind der Bürgermeister der Gemeinde Schwedeneck, 
Herr Sönke-Peter Paulsen, sowie ein weiterer Vertreter des in Gründung 
befindlichen Vereins eingeladen. 

 

   

 
Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu stellen bzw. 
seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden Fragen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der Hauptsatzung der 
Gemeinde Felm. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung offen abzustim-
men. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Einwohnerinnen und 
Einwohner abgegeben wird.  
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-
sig.  
 
Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, erfolgt eine 
Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Felm.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit dem Bürgermeister sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen und Einwohner 
an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeister -  
 

Für die Richtigkeit:  
 

gez. Bahr 
 
  



Nr. 08/2019                                                                                                                                            Seite 7  
 

Bekanntmachung  
der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfes des 

Bebauungsplanes Nr. 6 – Revensdorf Zentrum  –  
der Gemeinde Lindau  

nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der von der Gemeindevertretung Lindau in der Sitzung am 10.04.2019 gebilligte und zur Auslegung 
bestimmte geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 – Revensdorf Zentrum – für das Gebiet, 
welches wie folgt begrenzt wird: 
 
Plangebiet angrenzend der Raiffeisenstraße/Landesstraße 44 (L 44), nordwestlich der Königsförder 
Straße/Kreisstraße 92 (K 92) und nordöstlich des Lindenwegs,  
liegt in der Zeit vom  
 

25.04.2019 bis zum 27.05.2019 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im 
EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.   
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegen-
den Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und    
können dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  eingesehen werden.  
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 
sowie Stellungnahmen zu den geänderten Teilen schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den 
Publikumsverkehr zur Niederschrift abgeben.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
Einwendungen, die im Rahmen der  Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber 
hätten fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. Von einer 
Umweltprüfung wird abgesehen, weil der Bebauungsplan nach § 13 a BauGB der Innenentwicklung 
dient. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 
e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Baugesetzbuch und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO), das mit ausliegt.  
 
Gettorf, den 12.04.2019 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 

     Jacobsen  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Bekanntmachung  
der Auslegung des Entwurfes des 

Bebauungsplanes Nr. 8 – Revensdorf Süd/Königsförder Straße – 
der Gemeinde Lindau  

nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

Der von der Gemeindevertretung Lindau in der Sitzung am 10.04.2019 gebilligte und zur Auslegung 
bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 8 – Revensdorf Süd/Königsförder Straße – für das    
Gebiet, welches wie folgt begrenzt wird: 
 
Plangebiet östlich der Königsförder Straße/Kreisstraße 92 (K 92), westlich der Bebauung Lärchenweg, 
am südlichen Ortsausgang des Ortsteiles Revensdorf,  
liegt in der Zeit vom  
 

25.04.2019 bis zum 27.05.2019 
 
in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt, Zimmer 10 im 
EG, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag bis 
Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr) öffentlich aus.   
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach den Regelungen des Baugesetzbuches auszulegen-
den Unterlagen sind zusätzlich auf der Internetseite des Amtes Dänischer Wohld eingestellt und kön-
nen dort unter der Internetadresse www.amt-daenischer-wohld.de  eingesehen werden und sind auch 
über den Digitalen Atlas Nord zugänglich.  
 
Der Geltungsbereich ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen einsehen 
sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr 
zur Niederschrift abgeben.  

 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und § 4 a Abs. 6 
BauGB), wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.  
Einwendungen, die im Rahmen der  Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber 
hätten fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 
der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig.  
 
Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, weil der Bebau-
ungsplan nach § 13b Baugesetzbuch Wohnnutzungen auf Außenbereichsflächen begründet. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe 
e der Datenschutzverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Baugesetzbuch und dem Landesdaten-
schutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine 
Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
dem Baugesetzbuch (Artikel DSGVO), das mit ausliegt.  
 
Gettorf, den 12.04.2019 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
Im Auftrage 
 

     Jacobsen  
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B  
der Gemeinde Neuwittenbek 

 

Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Neuwittenbek werden für 

das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt: 

 

Grundsteuer A    330 v.H. 

Grundsteuer B    330 v.H. 

 

 

Gegenüber dem Kalenderjahr 2018 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von 

Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2019 verzichtet wird. 

 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten Be-

scheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 

Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 

2019 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2018 veranlagten Höhe festgesetzt. 

 

Die Grundsteuer 2019 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten 

Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15.  November 2019 fällig. Für 

Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, 

wird die Grundsteuer 2019 in einem Betrag am 01.07.2019 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze    

geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbe-

scheide erteilt. 

 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 

die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist beim 

Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn   

Widerspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht 

gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 

 

Gettorf, den 03.04.2019 

 

Gemeinde Neuwittenbek 

Die Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
 

 
für die Wahl zum Europäischen Parlament am 

Datum 
 

      26.05.2019 

 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinden – die Wahlbezirke 

der 
 

 
Gemeinden 

Felm, Gettorf, Lindau, Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und 
Tüttendorf 

 

 
wird in der Zeit vom  

20. Tag vor der Wahl 
 

06.05.2019 

 
 bis 

16. Tag vor der Wahl 
 

10.05.2019 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im  

 

Ort der Einsichtnahme 
2) 

Amt Dänischer Wohld, Bürgerbüro, EG, Zimmer 3, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf 

 

für Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme ist barrierefrei. Jeder 
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegeset-
zes eingetragen ist.  

 
 

Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein  
Datensichtgerät möglich.  
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag  
 

bis zum 16. Tag vor der Wahl, 
spätestens am 

16. Tag vor der Wahl 
 

       10.05.2019 
 
   bis 

 
 

        12:00  
 
 Uhr, 

bei der Gemeindebehörde  
 

Dienststelle, Gebäude, Zimmer Nr.  

Amt Dänischer Wohld - Der Amtsdirektor -, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  
1. OG, Zimmer 4  

 

 Einspruch einlegen. 
  
 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum  
 

21. Tag vor der Wahl 

      05.05.2019 
 
 eine Wahlbenachrichtigung.  

 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.  
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Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits    
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.  

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Kreis 
 

Name 

Rendsburg - Eckernförde 

 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises 
oder 
durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,  
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 

Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbür-
gern nach § 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung  
 

bis zum  21. Tag vor der Wahl 
 

        05.05.2019 

  
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europawahl- 
 
ordnung bis zum 

16. Tag vor der Wahl 
 

        10.05.2019 
 
  versäumt hat, 

 
 

b) wenn  sein  Recht auf Teilnahme  an  der Wahl  erst nach Ablauf  der  Antragsfrist bei Deut-
schen nach § 17 Abs. 1  der  Europawahlordnung,  bei  Unionsbürgern  nach § 17 a Abs. 2 
der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlordnung 
entstanden ist, 

 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 

nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 

 
2. Tag vor der Wahl 

24.05.2019, 18.00 Uhr 
 

    bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch 

 
beantragt werden.  

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden.  

 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.  

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstaben 
a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen.  
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Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,                                                                        
 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag  und                                                                                                                                                                                                                                   
 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie 
der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.  

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so recht-
zeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. 

 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 

Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 
 

 
 

Ort, Datum 

 
24214 Gettorf, den 17.04.2019 

 
 
 

 Die Gemeindebehörde 

 
     Meins 
  Amtsdirektor 
Amt Dänischer Wohld 
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Richtlinie über die Vergabe des 

Osdorfer Ehrenamtspreises für besonderes Engagement 
 

§ 1 

Vergabe des Osdorfer Ehrenamtspreises für besonderes Engagement 
 

Die Gemeinde Osdorf lobt einmal im Jahr den Ehrenamtspreis aus. Der Preis richtet sich an Einzelperso-

nen, Gruppen, Vereine, Organisationen, Unternehmen oder juristische Personen, die im Gemeindegebiet 

Osdorfs in besonderer Weise ehrenamtlich wirken. 
 

§ 2 

Preisträger 

 

Der Ehrenamtspreis soll verliehen werden an einen Preisträger oder eine Preisträgerin, die in den        

Bereichen 

 Soziales (Kinder- und Jugendhilfe, Familien, Senioren) 

 Bildung und Erziehung (Kultur, Brauchtum) 

 Rettung und Hilfe (z.B. bürgerliches Engagement, Umwelt) oder 

 Sport (insbesondere innovative Projekte) 
 

tätig ist. 
 

Auch eine besondere, selbstlose, spontane Hilfeleistung aus großer Gefahr könnte berücksichtig werden. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. 
 

§ 3 

Vorschlagsrecht 
 

Privatpersonen, Gruppen, Vereine, Gruppen, Organisationen, Unternehmen oder juristische Personen aus 

Osdorf können Vorschläge einreichen. Der Vorschlag ist jeweils zum 10. Juni des Jahres im geschlosse-

nen Umschlag beim Bürgermeister unter dem Stichwort „Ehrenamtspreis“ einzureichen. 

 

§ 4 

Preisverleihung 
  

Über die Vergabe des Osdorfer Ehrenamtspreises entscheidet die Gemeindever-tretung in der folgenden 

Sitzung im nichtöffentlichen Teil. 

Der Preis wird einem feierlichen Rahmen überreicht. 
 

Der Preisträger oder die Preisträgerin erhält neben einer Urkunde ein würdiges Sachgeschenk in Höhe 

von bis zu 200,00 €. 
 

§ 5 

Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinie tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt in Kraft. 
 

Osdorf, 26. März 2019 
 

gez. Helge Kohrt 

- Bürgermeister -  
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Erläuterungen zum Osdorfer Ehrenamtspreis 
 

Wir freuen uns über die ehrenamtliche Tätigkeit unserer Bürgerinnen und Bürger, Gruppierungen,       

Vereine, Organisationen, Unternehmen in Osdorf. Sie ist für das Zusammenleben und die Gemeinschaft 

unentbehrlich. 

 

In der Hoffnung, eine Stärkung und besondere Wertschätzung des Ehrenamtes zu erreichen, haben wir 

uns entschlossen, die Vergabe des Osdorfer Ehrenamtspreises ins Leben zu rufen. 

 

Einmal im Jahr werden Osdorfer Einzelpersonen, Gruppierungen, Vereine, Organisationen, Unternehmen 

und juristische Personen aufgefordert, bis zum 10. Juni Vorschläge im verschlossenen Umschlag beim 

Bürgermeister einzureichen. 

 

Vorgeschlagen werden können sowohl: 

 

 Privatpersonen (z. B. die Flüchtlingshelfer*innen) 

 Gruppierungen (z. B. eine Schulklasse, eine Kindergartengruppe, eine lose Vereinigung von         

Menschen o. ä.) 

 Vereine (z. B. Sportverein) 

 Organisationen (z. B. Feuerwehr), als auch  

 Unternehmen 

 

Nach Fristablauf wird die Gemeindevertretung über die eingegangenen Vorschläge in nichtöffentlicher 

Sitzung beraten und über den Preisträger oder die Preisträgerin abstimmen. Es soll grundsätzlich in je-

dem Jahr nur einen Preisträger oder eine Preisträgerin geben. Sollte im Ausnahmefall die Wahl doch auf 

zwei oder mehrere Preisträger fallen, so soll das Preisgeld aufgeteilt werden. 

 

In diesem Jahr wird der Osdorfer Ehrenamtspreis im Rahmen des Dorffestes  

 

am 17. / 18. August 

 

übergeben. 

 

Für die Folgejahre wird über den Rahmen der Verleihung von der Gemeindevertretung neu entschieden. 
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 29.03.2019 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 29.03.2019 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 16.04.2019 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 

 
 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurde als Fundsache abgegeben:  
 
 
 
 

Gettorf 16.04.2019 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 
 

Gemeinde Bürgermeister/in Tag / Datum Uhrzeit Ort 

Gettorf Hans-Ulrich Frank Donnerstag, 02.05.2019 
15.00 –  

18.00 

Amtsgebäude 

Zi. 6, 1. OG 

Lindau Jens Krabbenhöft Dienstag, 07.05.2019 
18.00 – 

18.45 

Dörpshus 

Revensdorf 

Neudorf-Bornstein Claus Biehl Sprechstunden nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 87 90 

Neuwittenbek Waltraud Meier Sprechstunde nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 600191 

Osdorf Helge Kohrt Montag, 06.05.2019 
15.00 – 

17.00 

Hof Kruse 

Gildeweg 37 

(2. Tür rechts) 

Schinkel 
Sabine Axmann-

Bruckmüller 
Sprechstunden nach Vereinbarung unter  0 43 46 - 93 93 56 

  

1 Paar Damenhandschuhe 
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Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 

 

 

 
 
 

Rentenberatung in Gettorf 
 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Ren-
tenberatung an.  
Ein- bis zweimal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag 
im Heimatmuseum, Mühlenstraße 19 in 24214 Gettorf ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung 
durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die entsprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten 
entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Frau Rogge, Telefon 04346 91-238, telefonisch anmel-
den. Bitte halten Sie für die Terminabsprache Ihre Rentenversicherungsnummer bereit. Bei der An-
meldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden sollten.  

 

Der nächste Beratungstermin findet am 15.05.2019 statt. 

 

Gettorf, 16.04.2019 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

 
 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn - Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228 oder 

per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 
 

 
 
 

„Gettorfer Tafel“ 
Ausgabestelle der Eckernförder Tafel 

 
Jeden Freitag findet zwischen 10.00 und 11.00 Uhr die Ausgabe von Lebensmitteln statt. 

 
Ausgabestelle: Bauhof 
 Kieler Chaussee 31 
 24214 Gettorf 

 
  

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Offener Kinder- und Jugendtreff Gettorf 
 

Jeden Dienstag für alle 10- bis 17-jährigen von 16.00 bis 19.00 Uhr 

AWO Wohnen, Leben und Arbeit GmbH 
Kieler Chaussee 14  
24214 Gettorf 
www.awo-gettorf.de  
info@awo-gettorf.de 
 
 

 
 
 

Flohmarkt in Gettorf 
 

Der nächste Flohmarkt im Zentrum von Gettorf findet statt am: 
 

Sonntag, 28. April 2019 

von 07:00 bis 17:00 Uhr 

 
Nähere Informationen und Standreservierung: 

Veranstaltungsservice Olaf Platner 
Haljalastr. 29, 24217 Schönberg 
o.platner@gmx.de 
0171-6282986 
 
 
 

 
 
 
 

3. Gettorfer Vorlesetour im Ortskern 
 

Am Donnerstag, 25. April 2019 ist es wieder soweit! 
 
Einige Geschäftsinhaber/innen im Gettorfer Ortskern öffnen erneut ihre Türen nach Ladenschluss, um aus 
ihren Lieblingsbüchern vorzulesen. Wir laden Sie ein, bei Snacks & Knabbereien einen gemütlichen und 
anregenden Abend zu verbringen. Die Stationen der Vorlesetour sind diesmal: 
 

18.00 – 18.45 Uhr - Hofgalerie, Eckernförder Chaussee 1 

19.00 – 19.45 Uhr - Papierwaren Timm, Herrenstraße 15 

20.00 – 20.45 Uhr - Bücherstube Iwersen, Herrenstraße 3 

21.00 – 21.45 Uhr - Snippsche Deern, Eichstraße 9 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei! 
 

Eine Aktion der Gemeinde Gettorf, Abt. Standortmarketing & Wirtschaftsförderung,  
in Kooperation mit den teilnehmenden Geschäften. 

 
Ulrike Münzberg-Niemann 
Standortmanagerin der Gemeinde Gettorf 

  

http://www.awo-gettorf.de/
mailto:info@awo-gettorf.de
mailto:o.platner@gmx.de
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              Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 
Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 

Tel.: 04346 - 9262556 
 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehörigen 
persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und Ver-

bänden 

 bei persönlichen Problemen 

 zum Wohnen im Alter 

 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 

 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 

 zu Freizeitangebote für Senioren 

 über neue Aufgaben im Ruhestand 

 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Britta Sellmer, Koordinatorin ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Warnwesten für die Senioren im Dänischen Wohld 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle macht sich Gedanken, um die Seniorensicherheit zu verbessern.  

Was können Senioren zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr selber tun? 
Auch die fittesten und aktivsten Senioren müssen Ihr Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sollten sie 
keine unnötigen Risiken eingehen. 
So lassen sich Fahrten bei Dämmerung und Regen vielleicht verschieben. Auch bei Nebel sollte man 
nicht unbedingt unterwegs sein. Vor allem aber bei Schnee und Glatteis sollte man umplanen. Schwierige 
Straßenverhältnisse sind schon für junge Menschen eine Herausforderung. Nur lässt es sich manchmal 
nicht vermeiden. Aus diesem Grunde möchte die ASS den Senioren mit der Aktion 

„Runter vom Gas“ 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Warnweste überrei-
chen. 
Solange der Vorrat reicht, können sich Senioren eine kostenlose Warnweste in der ASS während der Öff-
nungszeit abholen. 

ASS 
Herrenstraße 6, 24214 Gettorf,  
Öffnungszeiten: Di und Fr 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

----------------------- 
 

Die ASS hilft bei Problemen mit dem Handy/Smartphone 

 
Die Tücken des Smartphones, wer kenn sie nicht? Gerade ältere Menschen sind manchmal unsicher im 
Umgang mit ihrem Handy und Hilfe ist oft nicht in Sicht. Hier bietet die ASS in Zusammenarbeit mit dem 
Gettorfer Jugendbeirat Hilfe an. Zu jedem Donnerstag ab 14.00 Uhr können Termin verein-
bart werden, um eine bessere Nutzung des Smartphones / Handys zu erreichen. Sie haben 
also einen ganz persönlichen Berater vor Ort. Nehmen Sie die Hilfe an und vereinbaren 
einen Termin unter 04346-9252556 
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Vorsorge treffen 

Regeln Sie Ihre Angelegenheiten, bevor es andere für Sie tun. 

Haben Sie schon eine: 

 Patientenverfügung 

 Vorsorgevollmacht/Betreuungsverfügung? 
 

Jeder kann plötzlich und unabhängig vom Alter in eine Situation kommen, in der andere für ihn entschei-
den müssen.  

Damit Sie sicher sind, dass Ihre Angelegenheiten im Ernstfall so geregelt werden, wie Sie es sich        
wünschen, sollten Sie bald 

Vorsorge treffen. 

Wir beraten sie gern im Rahmen unserer ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Wer Interesse hat, kann sich bei:  

Frau Ehmke, Email: ehmke@hospiz-im-wohld.de oder Tel.: 04346 / 6026448  melden. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  

 
 

*************** 
 
 

Das Café Courage startet zur ersten Wanderung in diesem Jahr 
 

Am 05.05.2019 eröffnen wir wieder die Wander- und Ausflugssaison für das Jahr 2019. 
 
Wir fahren bis Sehestedt an den Kanal, werden ca. 1 Stunde am Kanal wandern und uns dann im        
Sehestedter Imbiss einfinden. Dort erwartet uns leckerer Kuchen und Kaffee. Nach einer gemütlichen   
Kaffeerunde mit Ausblick auf den Kanal fahren wir wieder zurück nach Gettorf. 
 
Wer daran teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bis zum 30.04.2019 bei Gudrun Ehmke,               
Mail: ehmke@hospiz-im-wohld.de oder Tel.: 04346/9943, verbindlich anmelden (bitte mit Namen und  
Telefonnummer). Auch sollte mitgeteilt werden, ob eine Mitfahrgelegenheit gewünscht wird. Es wird eine 
Kostenbeteiligung von 5 € erhoben. 
 

Abfahrt : Gettorf 13.30 Uhr, Büro in der Kieler Chaussee 2. 
 
Ihr Team vom Café Courage 
 
  

mailto:gehmke@hospiz-im-wohld.de
mailto:ehmke@hospiz-im-wohld.de
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*************** 
 
 
 
 
 
 
 

In der Zeit vom 19. bis einschließlich 29.04.2019 bleibt das Büro geschlossen. 

 

Sie erreichen uns jedoch in dringenden Fällen immer über die 

 

Rufnummer 0171 3897744. 

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Osterfest. 

 

Die Mitarbeiter vom Hospizverein Dänischer Wohld e.V. 

 
 
 
 

 
 
 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld 

finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2019 

 
Im Frühling geht es hinaus ins Freie! Im Dänischen 
Wohld sieht man auf den Feldern immer wieder 
kleine Hügel, oft bewaldet - die "Hünengräber". 
Riesen seien dort begraben, so erzählte man sich 
einst. Tatsächlich beherbergen einige dieser Hügel 
Großsteingräber. In Birkenmoor liegen viele dieser 
auffälligen Grabstätten, zahlreiche sind gut erhalten 
und einige genau untersucht. Wann sind sie 
entstanden? Wie wurde diese enorme Bauleistung 
vollbracht? Wer wurde dort begraben und was wurde 
in den untersuchten Gräbern gefunden? Diese und 

viele andere Fragen beantwortet Ur- und Frühgeschichtler Gerhard Dehning während der Begehung 
zweier markanter Großsteingräber am Samstag dem 27. April (12.00 – 14.30 Uhr). Der Treffpunkt wird 
nach Anmeldung eine Woche vor der Exkursion bekannt gegeben.  

Der Mai wird bereits zum 14. Mal in Folge zum Aktionsmonat Naturerlebnis! Über 700 Entdecker-touren 
locken in die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Am 11. Mai (14.00 – 15.30 Uhr erläutert die Biologin Maike 
Roggenkamp vom Arbeitskreis Umweltschutz Gettorf e. V. die Entstehung und Entwicklung der Biotope 
im südlichen Gettorf. Bei dem Rundgang entdecken die Teilnehmer, welcher Artenreichtum (Flora und 
Fauna) sich bei den vorhandenen oder geschaffenen Bedingungen entwickeln kann. 

Bei der Wanderung durch den 
Naturwald Stodthagen und das 
benachbarte Naturschutzgebiet 
Kaltenhofer Moor am 01. (bereits 
ausgebucht) und 18. Mai 
(Anmeldung erforderlich unter: 
04354 - 9969322) mit der Natur- 
und Landschaftsführerin Christine 
Goldhamer erleben die 
Teilnehmenden hautnah, wie aus 
einem früheren Nutzwald ein 
"Urwald von morgen" entsteht. Es 
entwickelt sich nicht nur eine 
beeindruckende Wald-, Moor-, und 
Sumpflandschaft, sondern auch 
seltene Tiere wie etwa 
Schwarzspecht und Kranich 
erobern sich diesen einzigartigen 
Lebensraum zurück. Die 
Heilpraktikerin und Phytotherapeutin Charlotte Bronst zeigt am 25. Mai (14.00 – 15.30 Uhr) Heilpflanzen 
vor unserer Haustür. Welche Pflanze wächst wo? Wofür kann man sie einsetzen? Welcher Pflanzenteil 
wird wie verwendet? Diese und viele weitere Fragen werden bei einer Kräuterwanderung durch Wald und 
Wiesen beantwortet. 

Ihre Leitung der Volkshochschule Gettorf 

 

Bodil Maria Busch 

Bis zum 22. April sind Osterferien! Das vhs-Büro (Kirchhofsallee 30) 
ist in der Zeit nicht besetzt. Anrufe und Mails kommen trotzdem an! 

Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB) 
E-Mail:vhs@gemeinde-gettorf.de 

 
Ab dem 23. April ist das vhs-Büro wieder zu folgenden Zeiten geöffnet:  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Volkshochschule Gettorf 
Frühjahr 2019 

 
 

Montag 8.30 – 12.00 Uhr, Mittwoch 8.30 – 12.00 Uhr, Donnerstag 16.00 – 19.00 Uhr 

 
 

Die Tabelle zeigt nur die Kurse und Veranstaltungen, in denen noch Plätze frei sind! 
 

Start Wochentag Uhrzeit 

Ter-
min

e Kurstitel Ort 

April 2019 

24.04. Mittwoch 18:30 – 21:30 4 Kurs: Nähen kreativ IWS 

27.04. Samstag 12:00 – 14:30 1 Exkursion: Großsteingräber im Dänischen Wohld * 

30.04. Dienstag 18:00 – 19:30 8 Kurs: Taiji-Qigong VHS 

Mai 2019 

11.05. Samstag 10:00 – 13:00 1 Workshop: Jetzt helfe ich mir selbst! Die Fahrradwerkstatt * 

11.05. Samstag 14:00 – 15:30 1 Exkursion: Biotopführung Gettorf * 

13.05. Montag 18:30 – 21:30 1 Essen & Trinken: Asiatische Suppenspezialitäten IWS 

18.05. Samstag 14:00 – 16:30 1 Exkursion: Waldwildnis und verträumtes Moor * 

21.05. Dienstag 17:30 – 21:30 1 Essen & Trinken: Picknick – Ideen IWS 

25.05. Samstag 14:00 – 16:15 1 Exkursion: Augenspaziergang * 

25.05. Samstag 14:00 – 15:30 1 Exkursion: Heilpflanzen vor unserer Haustür * 

 
Veranstaltungsorte*: 
 

IWS  Isarnwohld-Schule, Süderstraße 72-74 

VHS  vhs-Raum, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Parkschule) 

*  Bitte beachten Sie die detaillierten Ortsangaben im Programm! 

 

 

Das Programmheft inklusive Anmeldeformular liegt im Amtsgebäude,  

in der Bücherei undin der Bücherstube Iwersen aus.  

Auf der Homepage <www.vhs-gettorf.de> ist es als PDF-Dokument einsehbar.  

Auf der Seite <www.vhs-sh.net/vhs-gettorf> finden Sie eine nach Programmbereichen sortierte 

Kursübersicht, in der Sie auch nach Stichworten suchen und sich direkt online anmelden können.  

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an! 

 

 
 

  

http://www.vhs-sh.net/vhs-gettorf


Nr. 08/2019                                                                                                                                            Seite 27  
 

 

 

Veranstaltungen und Termine 

 in und von der Bücherei 

 

„Vorlesezeit“ in der  

Gemeindebücherei Gettorf 

für Kinder ab 4 Jahren 

 

 

Welttag des Buches 

Di, 23.04.19 um 16.30 Uhr 

Kamishibai 
„Henri, der Bücherdieb“ + „Pia Piratissima“ 

 

 
Gemeindebücherei Gettorf, Karl-Kolbe Platz 1 / Mühle, 24214  

 

 

 

 

 
 

Gettorf, 04346/600821 

 

Die Bücherei ist über das lange Osterwochenende ist geschlossen. 
 

www.buechereigettorf.wordpress.com 
 
 
 

 
 
 
 

Öffnungs-/Schließzeiten der Arztpraxen in den Osterferien 2019 
 

 

Praxis In folgendem Zeitraum geschlossen: 

Dres. Bäumken / Dr. Raspini geöffnet 

U. Lenschau / Dr. Fischer geöffnet 

Dr. Mülverstedt / Dr. Witzke 15.04.2019 – 23.04.2019 

Dr. Tscharntke / Brückner / Dr. Krause-Traudes geöffnet 

Dr. Lorentz, Schinkel 05.04.2019 – 22.04.2019 

Dr. Spoo geöffnet 

Dres. Peitzner / Voß / Schack / Sylla geöffnet 

Frauenarztpraxis Dänischer Wohld eingeschränkt geöffnet 

Augenärzte Gettorf  AZE 
    Dr. Tobis 

eingeschränkt geöffnet 
08.04.2019 – 12.04.2019 

HNO-Ärzte Gettorf 04.04.2019 – 12.04.2019 

 
Außerhalb der Sprechzeiten wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Notdienst 116 117 oder bei  
bedrohlicher Erkrankung an den Rettungsdienst 112. 
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Verschiebung der Abfuhr durch die Osterfeiertage 2019 
 
Aufgrund der Osterfeiertage kommt es bei den Abfuhrterminen für Restabfall-, Bioabfall- und den Gelben 
Sack zu einer Verschiebung. Die Recyclinghöfe sind  an diesem Tag nicht geöffnet. 
 
In den Orten, in denen die Müllabfuhr planmäßig am Freitag, dem 19. April stattfindet, wird sie am     

Samstag, den 20. April nachgeholt.     

 

Ebenfalls werden die Abfuhren  

 

von Montag, dem 22. April, auf Dienstag, den 23. April, 

von Dienstag, dem 23. April, auf Mittwoch, den 24. April 

von Mittwoch, dem 24. April, auf Donnerstag, den 25. April 

von Donnerstag, dem 25. April, auf Freitag, den 26. April 

von Freitag dem 26. April, auf Samstag, den 27. April 

verschoben.  

 

Ab Montag, dem 29. April finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt.  

 

 
Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung! 
 
Mo.-Fr. von 7:30 – 17:00 Uhr 
Tel.: (04331) 345 - 123   
Fax: (04331) 345 - 222 
E-Mail: Service@awr.de 
 
Alle Terminverschiebungen finden Sie auf www.awr.de. Oder Sie nutzen unsere kostenlose AWR-App 
und erhalten immer aktuelle Informationen und Terminverschiebungen automatisch auf Ihr Handy (kosten-
loser Download in Ihrem Google Play oder App Store).  
 
 
Ansprechpartner für diese Terminverschiebung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103, Fax: - 111 
Mail: hoschmi@awr.de 
 
 
 

*************** 
  

 

Terminverschiebung                    

mailto:Service@awr.de
http://www.awr.de/
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Verschiebung der Abfuhr aufgrund des Maifeiertags 
 
 

  Borgstedt, 01.04.2019 
 
 
Aufgrund des Maifeiertages verschieben sich die Abfuhrtermine für Restabfall-, Bioabfall- und den Gelben 
Sack um einen Tag nach hinten. Die Recyclinghöfe sind an diesem Tag nicht geöffnet. 
 
D. h. Müllbehälter mit regulärem Abfuhrtermin 01.05. (Mittwoch) werden erst am 02.05. (Donnerstag)    
geleert. Auch im weiteren Wochenverlauf erfolgt die Leerung jeweils einen Tag später als gewohnt.     
Anschließend gelten wieder die turnusmäßigen Müllabfuhrtermine. 
Ab Montag, dem 6. Mai, finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt. 
 
Bei Fragen rund um die Abfallentsorgung steht Ihnen unser Kundenservice gerne zur Verfügung! 
 
Mo.-Fr. von 7:30 – 17:00 Uhr 
Tel.: (04331) 345 - 123   
Fax: (04331) 345 - 222 
E-Mail: Service@awr.de 
 
Alle Terminverschiebungen finden Sie auf www.awr.de. Oder Sie nutzen unsere kostenlose AWR-App 
und erhalten immer aktuelle Informationen und Terminverschiebungen automatisch auf Ihr Handy (kosten-
loser Download in Ihrem Google Play oder App Store).  
 
 
Ansprechpartner für diese Terminverschiebung: 
Ralph Hohenschurz-Schmidt  Fon: 04331 / 345 - 103, Fax: - 111 
Mail: hoschmi@awr.de 
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setzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtli-
chen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, erscheint das „Amts-
blatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 
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mailto:Service@awr.de
http://www.awr.de/
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Veranstaltungen im Tierpark Gettorf 

 
Datum/Zeit Veranstaltung 

 

04.04.19 - 22.04.19, ganztägig  Osterrallye (Kinderaktion) 
 

In den Osterferien gibt es im Tierpark Gettorf wieder eine Osterrallye mit vielen Fragen 
rund um den Frühling und die Osterzeit. Und natürlich gibt es auch wieder tolle Preise 
zu gewinnen, von der Saisonkarte bis zum kuscheligen Affen aus Plüsch! 

 

 

19.04.19 - 22.04.19, ganztägig  
Reptilienausstellung  
(Sonderschau)  

Auch in diesem Jahr gibt es wieder Einblicke in die spannende und faszinierende Welt 
der Reptilien in Zusammenarbeit mit dem Terrarienkreis Kiel e.V. Zahlreiche Hobbyhal-
ter zeigen ihre kostbaren Schätze in den Tropenhallen des Tierpark Gettorf. 

 

 

21.04.19, 10:30 - 17:30  
Rundgang mit dem Osterhasen 
(Kinderaktion)  

Einen ganz besonderen Rundgang durch den Tierpark Gettorf gibt es wieder an den 
Ostertagen. Über den ganzen Tag verteilt gibt es immer wieder verschiedene Statio-
nen, an denen der Osterhase füttert und sich gerne von Kindern helfen lässt. Für ein 
schönes Foto steht der Osterhase zwischen den Terminen auch zur Verfügung.  

 

 

 
 

Terminkalender 
 

  A p r i l  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Mittwoch, 17. 15.00 
Seniorenclub 
Gemeindehaus, Gettorf 

Mittwoch, 17. 17.00  
Bibelgesprächskreis 
Gemeindehaus, Gettorf 

Mittwoch, 17. 14.30  
Bingo-Nachmittag – DRK OV Neudorf-Bornstein 
Feuerwehrhaus, Neudorf 

Mittwoch, 17. 15.00 
Kaffeenachmittag SoVD 
Gemeindehaus, Osdorf 

Mittwoch, 17. 19.30 
Plattdeutsches Theater, Osdörper Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 20. 19.00 
Osterfeuer – Reit- und Fahrverein 
Reitanlage Mumm, Felm 

Samstag, 20. 15.00 
Ostereier suchen – Sparclub Revensdorf 
Bolzplatz, Revensdorf 

Samstag, 20. 15.00 
Ostereiersuchen – Knochenbruchgilde Bornstein 
Bolzplatz, Bornstein 

Samstag, 20. 14.00 
Osterspaziergang – DRK OV Neuwittenbek 
Schule, Neuwittenbek 

Samstag, 20. 22.00 
Andacht mit Singen in der Osternacht, ggf. mit Osterfeuer 
Kirche, Schinkel 

Montag, 22. 19.30 
Planung Dorffest (alle Vereine und Verbände) 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

  

https://tierparkgettorf.de/events/osterrallye-4/
https://tierparkgettorf.de/events/reptilienausstellung-4/
https://tierparkgettorf.de/events/rundgang-mit-dem-osterhasen-8/
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Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Sonntag, 21. 11.00 
Ostergottesdienst für Groß und Klein mit Ostereier suchen 
Kirche, Schinkel 

Mittwoch, 24. 17.00 
Jugendkönigsschießen – Schützenverein Großkönigsförde 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Mittwoch, 24. 15.00 
Nachmittag für Jung und Alt – DRK OV Osdorf 
Gemeindehaus, Osdorf 

Mittwoch, 24. 16.00 
Blutspende – DRK OV Osdorf 
Grundschule, Osdorf 

Donnerstag, 25. 15.00 
Kaffeenachmittag – DRK OV Felm 
Dörpshus, Dorfstraße 56, Felm 

Donnerstag, 25. 18.00 
Pokalschießen für Schützen und Nachbarvereine – Schützenverein Großkönigsförde 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Freitag, 26. 19.30 
Plattdeutsches Theater, Osdörper Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Montag, 29. 17.00 
Aufbau „Mai-Feuer“ – FF Felm / SV Felm 
Feuerwehrgerätehaus, Felm 

Montag, 29. 18.00 
Pokalschießen für Schützen und Nachbarvereine – Schützenverein Großkönigsförde 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Dienstag, 30. 18.30 
„Mai-Feuer“ – Grillen und Lagerfeuer – FF Felm / SV Felm 
Feuerwehrgerätehaus, Felm 

Dienstag, 30. 19.00 
Maibaum aufstellen 
Großkönigsförde 

Dienstag, 30. 19.00 
Maibaum aufstellen / Tanz in den Mai 
Feuerwehrhaus, Neuwittenbek 

Dienstag, 30. 20.00 
Tanz in den Mai – OSV  
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

  M a i  

Tag Uhrzeit Veranstaltung 

Mittwoch, 01. 11.00 
Maibaum aufstellen 
Feuerwehrgerätehaus, Felm 

Mittwoch, 01. 13.00 
Reitertag – Reit- und Fahrverein 
Reitanlage Mumm, Felm 

Mittwoch, 01. 
 
13.30 
14.00 

Beginn Fahrradtour – anschließend Kaffee im Lindenkrug – DRK OV Lindau 
Revensdorf 
Großkönigsförde 

Mitwoch, 01. 11.00 
Maibaum aufstellen – TSV Neudorf-Bornstein 
TSV-Vereinsheim, Neudorf 

Mittwoch, 01. 11.00 
Maibaum aufstellen – Gewerbeverein 
Dorfmitte, Osdorf 

Mittwoch, 01. 11.00 
Maibaum richten mit Frühschoppen 
Schulhof/Feuerwehr, Schinkel 

Donnerstag, 02. 14.30 
Spielenachmittag – DRK OV Schinkel 
Feuerwehr, Schinkel 

Freitag, 03. 18.30 
Königsschießen und –essen Schützenverein Großkönigsförde 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Samstag, 04. 

 
15.00 
20.00 
 

Schützenverein Großkönigsförde 
Schützenfest – Jedermannschießen  
Preis- und Pokalverleihung mit Königsproklamation 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

 

 

 

 

 

 


